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7 Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe aus Polyethylenschaum (PEF) nach EN 16069:2012+A1:20158 dürfen 
entsprechend den Anwendungsgebieten WI und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastete 
Wärmedämmstoffe verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der Dimensionsstabilität mindestens die 
Anforderungen für die Stufe DS(N)2 erfüllen.  
____________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11 
3 nach Landesrecht 
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11 
5 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06 
6 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14315-1:2013-04 
7 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14318-1:2013-04 
8 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16069:2015-04 
 
 
Anlage A 6.2/5 
 
Bei der Ausführung von Bauteilen mit Dämmprodukten mit ETA1 gilt Folgendes: 
 
1 Werkmäßig hergestellte Dämmprodukte aus pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Wärme- und/oder 
Schalldämmung: 
 
Für die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 13. Die Anforderungen an den längenbezogenen 
Strömungswiderstand gelten dabei nur für Produkte mit einer Rohdichte ≤ 20 kg/m³. Hinsichtlich der Grenzabmaße 
für die Dicke ist bei den Anwendungsgebieten DAD (dk), DZ, DI (zk), WH, WI (zk) und WTR die Stufe T2 
ausreichend. 
 
Hinsichtlich des Widerstandes gegenüber Schimmelpilz müssen die Dämmprodukte in die Klasse 0 eingestuft sein.  
 
2 Lose Wärme- und/oder Schalldämmprodukte aus Pflanzenfasern: 

Die Dämmprodukte dürfen zur Herstellung nicht druckbelastbarer Dämmschichten entsprechend den 
Anwendungsgebieten WH, WI, WTR, DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden. 
 
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes des Bauteils ist die Nenndicke der Wärmedämmschicht bei 
der Anwendung in Decken/Dächern unter Berücksichtigung der in der ETA angegebenen Abminderung der 
Einbaudicke anzusetzen. Enthält die ETA hierzu keine Angaben, ergibt sich die Nenndicke aus der um 20 % 
verminderten Einbaudicke. 
 
Bei der Anwendung in Wänden muss das Setzmaß unter Schwingungen ≤ 1 % betragen. 
 
Hinsichtlich des Widerstandes gegenüber Schimmelpilz müssen die Dämmprodukte in die Klasse 0 eingestuft sein.  
 
Werden die Dämmprodukte trocken verarbeitet, dürfen sie auch für Außenbauteile GK 0 (Gebrauchsklasse 0 nach 
DIN 68800-2:2012-02) mit Ausnahme von Bild A.8, Schicht Nr. 7 in Fällen verwendet werden, in denen nach 
DIN 68800-2:2012-02 Dämmstoffe mit Verwendbarkeitsnachweis für bestimmte Anwendungen gefordert sind, 
wenn folgende Leistungen ausgewiesen sind: 

 Dichte im eingebauten Zustand 25 kg/m³ bis 155 kg/m³ 
 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ ≤ 3 
 Massebezogener Feuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571:2013-12 bei 23 °C/80 % relative Luftfeuchtigkeit 

≤ 0,19 kg/kg. 
 
3 Wärmedämmplatten aus mineralischem Material: 

Für die Anwendungsgebiete WI und DI nach DIN 4108-10:2015-12 müssen folgende Wesentliche Merkmale erklärt 
sein: 

 Grenzabmaße für Länge, Breite, Dicke, Rechtwinkligkeit und Ebenheit 
 Dimensionsstabilität 
 Wasserdampfdiffusionswiderstand 
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sowie darüber hinaus für das Anwendungsgebiet DEO nach DIN 4108-10:2015-12 eine Druckfestigkeit von 
mindestens 150 kPa. 
 
4 Dämmprodukte aus expandiertem Perlit (EPB), abweichend von EN 13169:2012+A1:20152: 

Für die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 11 mit Ausnahme der Anforderung an die Biegefestigkeit. 
 
5 Dämmstoffe aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelgemisch: 

Das Produkt darf als Wärmedämmstoff entsprechend den Anwendungsgebieten DEO, DAD und DAA(dm) nach 
DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 % Stauchung 
mindestens 100 kPa beträgt und für die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine maximale 
Differenz der relativen Stauchungen von 5 % eingehalten wird. 
 
6 Produkte mit reflektierenden Schichten zur Wärmedämmung der Gebäudehülle: 
 
6.1 Anwendung 
Die Produkte dürfen entsprechend den Anwendungsgebieten DI und WI nach der Norm DIN 4108-10:2015-12 als 
nicht druckbelastete, zusätzliche Wärmedämmung auf der Innenseite wärmeübertragender Bauteile verwendet 
werden. 
Sie dürfen nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen sie vor Niederschlag, Bewitterung und Durch-
feuchtung geschützt sind. 
 
6.2 Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes 
Die Berechnung des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes zu führen. 
Der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes ist wie folgt zu ermitteln:  
 
Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes („Core thermal resistance“ ohne benachbarte Lufträume) 
ergibt sich der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes mittels Division durch den Sicherheitsbeiwert 
γ = 1,03. Bei Produkten auf Basis von Naturfaserdämmstoffen hat zusätzlich eine Umrechnung auf einen 
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte unter Verwendung der in der ETA angegebenen 
Umrechnungsfaktoren zu erfolgen.  
 
In Bereichen, in denen die Produkte zusammengedrückt werden (z. B. Befestigungsbereiche auf der 
Tragkonstruktion) ist der Wärmedurchlasswiderstand der Produkte nicht für den Nachweis anzusetzen. 
 
6.3 Wärmedurchlasswiderstand von benachbarten, unbelüfteten Lufträumen 
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes von durch die Produkte begrenzten, unbelüfteten 
Lufträumen mit einer Länge und Breite von mehr als dem 10-fachen der Dicke nach DIN EN ISO 6946:2018-03, 
Anhang D, sind folgende Werte in Ansatz zu bringen: 
 
 Emissionsgrad ε der Oberfläche der Produkte gemäß ETA 
 ha nach DIN EN ISO 6946:2018-03, Tabelle D.2, mit ΔT = 10 K 
 hro = 5,7  W/(m²·K) 
 
Es dürfen nur luftdichte Konstruktionsaufbauten berücksichtigt werden, bei denen die Produkte vor Verschmutzung 
und Witterung geschützt auf der Innenseite der Konstruktion eingebaut werden. 
 
6.4 Klimabedingter Feuchteschutz 
Beim rechnerischen Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108-3:2014-11 sind für die 
Produkte die in der ETA angegebenen Werte in Ansatz zu bringen. 
 
7 Bausätze für die Dämmung von Umkehrdächern nach ETAG 031 Teil 1 mit Dämmstoffen aus XPS und EPS 
dürfen zur Wärmedämmung oberhalb der Dachabdichtung angeordnet werden, wenn der Bausatz den in 
DIN 4108-2:2013-02 für das Wärmedämmsystem Umkehrdach aufgeführten Aufbauten und Anwendungs-
bedingungen entspricht. 
 
Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlass-
widerstandes des im Bausatz enthaltenen Dämmstoffes zu führen. 
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Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ist aus dem in der Europäischen Technischen Zulassung für Stufe 1 
angegebenen korrigierten Wert der Wärmeleitfähigkeit λcor durch Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert γ = 1,03 
zu ermitteln. Dementsprechend ergibt sich der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes aus dem in der 
Europäischen Technischen Zulassung für Stufe 1 angegebenen korrigierten Wert des Wärmedurchlass-
widerstandes Rcor durch Division durch den Sicherheitsbeiwert γ = 1,03. 
 
Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten des Daches ist der errechnete Wärmedurchgangs-
koeffizient um den Zuschlagwert ΔU gemäß DIN 4108-2:2013-02 zu erhöhen. 
____________ 
1 nach EAD/ETAG/CUAP 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13169:2015-04. 
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